
 

 

 

Saale-Wipper-Bote 
 

 

Amtliches Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 
und der Städte Alsleben (Saale), Güsten und 

der Gemeinden Giersleben, Ilberstedt und Plötzkau 
 

- Amtliches Verkündungsblatt - 
 

 
 
 

17. Jahrgang Güsten, 26.02.2026 Nummer 2 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inhalt 
 
 

 

A. Amtliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 
 
 
 

Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes  
„Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ (Beschl.-Nr. VerbGem IV/080/2025) ...........................................................  11 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes  
„Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ..........................................................................  11 
Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der 1. Änderung Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde  
Saale-Wipper (Beschl.-Nr. VerbGem IV/076/2025) ......................................................................................................................  16 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde  
Saale-Wipper gemäß § § Abs. 2 BauGB .....................................................................................................................................  16 
Beschluss zur Fortschreibung des gesamträumlichen Konzeptes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Verbandsgemeinde  
Saale-Wipper (Beschl.-Nr. VerbGem IV/078/2025) ......................................................................................................................  20 
Beschluss zur Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Saale-Wipper  
(Beschl.-Nr. VerbGem IV/082/2026) ............................................................................................................................................  21 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeinde Saale-Wipper zum 31.12.2015 .............................................  23 
Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ..................................................................................................................  25 
1. Änderungssatzung zu Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ...........................................................................  29 
Entschädigungssatzung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit  
Berufene sowie für den Verbandsgemeindebürgermeister ..........................................................................................................  30 

  

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 
 

Stadt Güsten 
 
Hauptsatzung der Stadt Güsten ..................................................................................................................................................  33 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Güsten zum 31.12.2015 .............................................................................  38 
 
Gemeinde Ilberstedt 
 
Beschluss über den 2. Entwurf und die öffentliche Auslegung der 3. Änderung des B-Planes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet  
Eisenbahnspitze“ (Beschluss.-Nr. IL 068/2026) ...........................................................................................................................  40 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des 2. Entwurfes der 3. Änderung des B-Planes Nr.  
1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ in Ilberstedt (Teilaufhebung) ..........................................................................................  40 
Beschluss über den 2. Entwurf und die öffentliche Auslegung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ 
(Beschluss.-Nr. IL 067/2026) .......................................................................................................................................................  44 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § § Abs. 2 Bau GB des 2. Entwurfes 4. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 2 „Hinter den Gärten“ in Ilberstedt (Teilaufhebung) ................................................................................................................  44 
Entschädigungssatzung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates und die sachkundigen Einwohner in den  
beratenden Ausschüssen des Gemeinderates der Gemeinde Ilberstedt ......................................................................................  48 
 
 
 
 
 
 
 



Saale-Wipper-Bote Nr. 2/2026 vom 26. Februar 2026 

11 

 

 
 

A. Amtliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper
 

 

Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des sachlichen 

Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3  

„Ilberstedt Süd“ 

(Beschl.-Nr. VerbGem IV/080/2025) 

Beschluss: 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-Wipper billigt den Entwurf der 1. Änderung des sach-
lichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ der Verbandsge-
meinde Saale-Wipper sowie die Begründung mit dem Umweltbericht und der Erfassung windkraftsensibler 
Greif- und Großvögel 2024/2026 (avifaunistische Untersuchung 2024/2026) in der vorliegenden Fassung.  
Der Verbandsgemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des sachlichen 
Teil-Flächennutzungsplan „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ der Verbandsgemeinde Saale-
Wipper sowie die Begründung mit dem Umweltbericht und der Erfassung windkraftsensibler Greif- und Groß-
vögel 2024/2026 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.  
Den Auslegungsunterlagen werden die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen beigelegt. Ort 
und Dauer der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt und auf der Internetseite der Verbandsgemeinde 
Saale-Wipper bekannt gemacht. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange über den Entwurf informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  
Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 

die 1. Änderung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt 

Süd“ der Verbandsgemeinde Saale-Wipper unberücksichtigt bleiben. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl Mitglieder: 21 

Anwesende Mitglieder:             18 

Befangen:                                  --    

Ja-Stimmen:                              16 

Nein-Stimmen:                            2  

Enthaltungen:                             -- 

 

 

19.02.2026 

Datum der Ausfertigung 

  

 

gez. Marcus Glaß                                           ( - Dienstsiegel -) 

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des sachli-

chen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat mit Beschluss vom 25.09.2024 die Auf-

stellung der 1. Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Il-

berstedt Süd“ beschlossen. 
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Der Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ hat eine Gesamtfläche von ca. 45 ha und ist gemarkungsübergreifend (Stadt 

Güsten und Gemeinde Ilberstedt). Die Fläche ist durch die beiden rechtskräftigen Bebauungspläne „Windpark 

Güsten“ und Windpark Ilberstedt“ überplant. Da die ausgewiesene Fläche 

 

ausgelastet ist und Investoren die Errichtung von weiteren Windenergieanlagen planen, macht sich eine 1. 

Änderung des wirksamen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für diesen Bereich erforderlich. Die 1. Än-

derung soll eine Erweiterung des bestehenden Gebietes nach Norden und südlich der K 2108 beinhalten und 

gemarkungsübergreifend Flurstücke von Güsten, Ilberstedt und Plötzkau verbinden.     

Das Plangebiet ist der Anlage beigefügt. 

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 18.02.2026 wurde der vorliegende Entwurf der 1. Änderung 

des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ sowie die Be-

gründung mit dem Umweltbericht und der Erfassung windkraftsensibler Greif- und Großvögel 2024/2026 

(avifaunistische Untersuchung 2024/2026)   gebilligt.  Der Entwurf der 1. Änderung des sachlichen Teilflächen-

nutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“, die Begründung mit dem Umweltbericht 

und der Erfassung windkraftsensibler Greif- und Großvögel 2024/2026 sowie die umweltbezogenen Stellung-

nahmen aus der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 

Zeit 

vom 02.03.2026 bis einschließlich 07.04.2026 

 

auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Saale-Wipper unter 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html eingesehen werden. 

Die Auslegung der Planunterlagen in Papierform erfolgt in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper in 39439 

Güsten, Platz der Freundschaft 1 im Sitzungssaal  

 

Montag                     09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Dienstag                   09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Mittwoch                   geschlossen 

Donnerstag              09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Freitag                     09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

und im Bürgerbüro Alsleben (Saale), Fachbereich Bau in 06425 Alsleben (Saale), Markt 1 

 

Dienstag               09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr –18.00 Uhr 

Donnerstag              09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 

lediglich als ein ergänzendes Informationsangebot. 

Des Weiteren können bei Bedarf zusätzliche Einsichtstermine nach Absprache flexibel eingeräumt und ver-

einbart werden. 

  

Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung: 

- Entwurf der 1. Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den  

  Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ 

- Entwurf der Begründung mit dem Umweltbericht 

- Erfassung windkraftsensibler Greif- und Großvögel 2024/2026 (avifaunistische Untersuchung  

   2024/2026) 
 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html
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Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 

- Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 06.12.2024 
- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Abteilung Bodendenkmalpflege vom 

17.12.2024 
- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 

vom 13.12.2024 
- Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg vom 18.12.2024 
- Salzlandkreis vom 18.12.2024 
- Rotmilan-Zentrum am Museum Heineanum Halberstadt vom 20.02.2025   

 

Umweltbezogene Informationen: 

Neben dem Planentwurf sind zu folgenden Themenblöcken Dokumente verfügbar, die umweltbezogene In-

formationen enthalten: 

     

+    Tiere und Pflanzen:  

- Umweltbericht  

            - Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg mit Angaben zur  

             Rotmilandichte 

      - Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zur Rotmilandichte 

      - Stellungnahme des ROTMILAN-Zentrum am Museum Heineaneum zur  

           Rotmilandichte und Auwälder bei Plötzkau  

+    Fläche und Boden: 

- Umweltbericht 

            - Stellungnahme Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt  

     - Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg zum Bodenschutz und  

       landwirtschaftlichen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten  

- Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zum vorsorgenden Bodenschutz und 

  und Bergbau  

+    Wasser: 

         - Umweltbericht 

+    Luft und Klima: 

           - Umweltbericht 

+    Landschaft: 

    - Umweltbericht 

+    Natura 2000-Gebiete: 

  - Umweltbericht 

+    Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung 

          - Umweltbericht 

+    Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

           - Umweltbericht 

            - Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie, Abteilung         

             Bodendenkmalpflege zu archäologischen Denkmälern 

- Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, Abteilung Bau- und    

 Kunstdenkmalpflege zu Denkmälern wie das Schloss Plötzkau 

 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann die Planunterlagen eingesehen und Stellungnahmen 

zum Entwurf bei der Verbandsgemeinde Saale-Wipper schriftlich oder mündlich während der Dienststunden 

zur Niederschrift sowie per E-Mail an info@saale-wipper.de abgegeben werden.  

 

 

 

mailto:info@saale-wipper.de
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Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müs-

sen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem 

Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen 

ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 

hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der 

Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 

6 Abs. 1c Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) werden die Daten im Rahmen des 1. Änderungsver-

fahrens des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ für den Teilbereich 3 „Ilberstedt Süd“ für die 

gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht ihnen gegenüber genutzt. 

 

Güsten, den 26.02.2026 

 

 

gez. Marcus Glaß 

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister                                                       - Siegel - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saale-Wipper-Bote Nr. 2/2026 vom 26. Februar 2026 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saale-Wipper-Bote Nr. 2/2026 vom 26. Februar 2026 

16 

 

 

Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der 1. Änderung Flächennut-

zungsplan der Verbandsgemeinde Saale-Wipper  

(Beschl.-Nr. VerbGem IV/076/2025) 

 

Beschluss: 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-Wipper billigt den Entwurf der 1. Änderung Flächen-
nutzungsplan der Verbandsgemeinde Saale-Wipper sowie die Begründung mit dem Umweltbericht in der vor-
liegenden Fassung.  
Der Verbandsgemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung Flächennut-
zungsplan der Verbandsgemeinde Saale-Wipper sowie die Begründung mit dem Umweltbericht gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB. Den Auslegungsunterlagen werden die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men beigelegt. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt und auf der Internetseite der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper bekannt gemacht. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange über den Entwurf informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme auf-
gefordert.  
Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 

die 1. Änderung Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saale-Wipper unberücksichtigt bleiben. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl Mitglieder: 21 

Anwesende Mitglieder:              18 

Befangen:                                   --    

Ja-Stimmen:                               16 

Nein-Stimmen:                            1 

Enthaltungen:                             1 

 

 

19.02.2026 

Datum der Ausfertigung 

  

 

gez. Marcus Glaß                                           ( - Dienstsiegel -) 

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister 

 

Anlage: Plangebiet 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat mit Beschluss vom 05.02.2025 die Auf-

stellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Saale-Wipper beschlossen.  

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 38, 39 und 40 in der Flur 13 der Gemarkung Alsleben mit einer Größe 

von ca. 24,21 ha. 

Die 1. Änderung des FNP der Verbandsgemeinde Saale-Wipper macht sich erforderlich, da die Fläche mit 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen bebaut werden soll und diese Fläche im wirksamen FNP Alsleben als Fläche 
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für Landwirtschaft ausgewiesen ist. Im Entwurf des sich ebenfalls in Erarbeitung befindenden FNP der Ver-

bandsgemeinde, ist nur ein Teil dieser Fläche als Sondergebiet Photovoltaik ausgewiesen.   

Im Rahmen des Verfahrens soll nunmehr die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch-

geführt werden. Zeitgleich erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

Das Plangebiet ist der Anlage beigefügt. 

Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und die Be-

gründung mit dem Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-

gung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

 

02.03.2026 bis einschließlich 07.04.2026 

 

auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Saale-Wipper unter 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html 

eingesehen werden. 

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen in Papierform erfolgt in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper in 

39439 Güsten, Platz der Freundschaft 1 im Sitzungssaal  

 

Montag                    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Dienstag                   09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Mittwoch                   geschlossen 

Donnerstag              09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Freitag                     09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

und im Bürgerbüro Alsleben (Saale), Fachbereich III in 06425 Alsleben (Saale), Markt 1 

 

Dienstag                  09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Donnerstag              09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 

als ein ergänzendes Informationsangebot. 

 

Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung: 

- Entwurf der 1. Änderung Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Saale-Wipper 

- Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht der 1. Änderung des  

  Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Saale-Wipper 

 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 

- des Landesverwaltungsamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Referat Boden-
denkmalpflege vom 19.06.2025 

- des Salzlandkreises vom 03.09.2025 
 

 

 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html
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Umweltbezogene Informationen 

Neben dem Planentwurf sind zu folgenden Themenblöcken Dokumente verfügbar, die umweltbezogene In-

formationen enthalten: 

+    Tiere und Pflanzen:  

        - Umweltbericht  

            - Stellungnahme des Salzlandkreises zum Entwurf mit Angaben und zu Eingriffen in Natur  
              und Landschaft 

+    Fläche und Boden: 

            - Umweltbericht 

            - Stellungnahme des Salzlandkreises zum Entwurf mit Angaben zum Bodenschutz  

+    Wasser: 

            - Umweltbericht 

- Stellungnahme des Salzlandkreises zum Entwurf mit Angaben zu Niederschlagswasser-   

  Beseitigung 

+    Luft und Klima: 

            - Umweltbericht 

+    Landschaft: 

         - Umweltbericht 

+    Natura 2000-Gebiete: 

            - Umweltbericht 

+    Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung 

            - Umweltbericht 

+    Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

            - Umweltbericht 

            - Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie, Abteilung         

             Bodendenkmalpflege zu archäologischen Denkmälern 

 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf bei der Verbandsge-

meinde Saale-Wipper schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift sowie per E-Mail an 

info@saale-wipper.de abgegeben werden.  

Es wird daraufhin gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müs-

sen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) ist in einem 

Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen 

ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 

hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der 

Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 

6 Abs. 1c Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) werden die Daten im Rahmen des Flächennutzungs-

plan-Verfahrens für die gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht Ihnen 

gegenüber genutzt. 

 

Güsten, den 26.02.2026 

 

gez. Marcus Glaß 

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister                                                       - Siegel - 

 

mailto:info@saale-wipper.de
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Beschluss zur Fortschreibung des gesamträumlichen Konzeptes für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 

(Beschl.-Nr. VerbGem IV/78/2025) 

 
Beschluss: 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-Wipper beschließt, dass das gesamträumliche Kon-
zept für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper Fortgeschrieben wird.  
Die Fortschreibung umfasst die Flurstücke 38, 39 und 40 in der Flur 13 der Gemarkung Alsleben mit einer 
Größe von ca. 24,21 ha und ist in einer Übersichtskarte der Anlage beigefügt.  
Sämtliche Kosten und Gebühren werden vom Investor getragen 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl Mitglieder:  21 

Anwesende Mitglieder:              18 

Befangen:                                   --    

Ja-Stimmen:                               16 

Nein-Stimmen:                            1 

Enthaltungen:                             1 

 

 

19.02.2026 

Datum der Ausfertigung 

  

 

gez. Marcus Glaß                                            ( - Dienstsiegel -) 

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister 

 

Anlage: Plangebiet 
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Beschluss zur Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsge-

meinde Saale-Wipper  

(Beschl.-Nr. VerbGem IV/082/2026) 

 

Beschluss: 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-Wipper beschließt die Aufstellung der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Saale-Wipper.  
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 47/10, 47/12 und 47/13 in der Flur 1 der Gemarkung Alsleben.  
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 7,7422 ha und ist in einer Übersichtskarte der Anlage beigefügt.  
Geplant ist die Ausweisung als Sondergebiet Biomethananlage.  
Durch den Investor wird ein Planungsbüro mit der Erarbeitung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Verbandsgemeinde Saale-Wipper beauftragt. Sämtliche anfallenden Kosten und Gebühren werden vom 
Investor getragen.  
Der Beschluss wird ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl Mitglieder:  21 

Anwesende Mitglieder:              18 

Befangen:                                   --    

Ja-Stimmen:                               17 

Nein-Stimmen:                            1 

Enthaltungen:                             -- 

 

 

19.02.2026 

Datum der Ausfertigung 

  

 

gez. Marcus Glaß                                           ( - Dienstsiegel -) 

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister 

 

Anlage: Plangebiet 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeinde Saale-Wipper zum 

31.12.2015 

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Saale-Wipper hat in der Sitzung am 18.02.2026 mit Be-

schluss Nr. VerbGem IV/075/2025 den geprüften und durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigten Jahres-

abschluss der Verbandsgemeinde Saale-Wipper zum 31.12.2015 beschlossen.  

 

Gemäß § 118 Abs. 1 in Verbindung mit § 120 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sach-

sen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) in der derzeit geltenden Fassung wird hiermit der Jah-

resabschluss der Verbandsgemeinde Saale-Wipper zum 31.12.2015 wie beigefügt, öffentlich bekanntgege-

ben.  

Der Jahresabschluss des Jahres 2015 der Verbandsgemeinde Saale-Wipper liegt in der Zeit  

vom 27.02.2026 bis 27.03.2026 

in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper in Güsten, Platz der Freundschaft 1 (Rathaus Anbau), Zimmer 2.2. 

zur Einsichtnahme zu den üblichen Sprech- und Öffnungszeiten wie folgt öffentlich aus.  

Montag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

Dienstag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

Mittwoch   geschlossen  

Donnerstag   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Freitag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

 

Güsten, den 23.02.2026 

 

gez. Marcus Glaß      ( - Dienstsiegel - )  

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister  

Verbandsgemeinde Saale-Wipper 
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1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 

 

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungs-

gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 

vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der aktuell 

gültigen Fassung hat der Verbandsgemeinderat 

der Verbandsgemeinde Saale-Wipper am 

18.02.2026 folgende 1. Änderungssatzung der 

Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Saale-Wip-

per beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderungen 

In § 4 Abs. 1 Nr. 7 wird die Abkürzung „abs.“ in 

„Abs.“ geändert. 

In § 7 Abs.1 Nr. 2 letzter Halbsatz wird der „§ 4 Abs. 

1 Nr. 1“ in „§ 4 Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt. 

In § 9 wird der erste Satz geändert und ein neuer 

zweiter Satz eingefügt. 

Aus „Der Verbandsgemeinderat kann beschließen, 

zu Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 

der Verbandsgemeinde eine Befragung der Bürger 

durchzuführen“ wird folgender Satz 

„Eine Befragung der Bürger kann gemäß § 28 Abs. 

3 KVG LSA der Verbandsgemeinderat zu Angele-

genheiten des eigenen Wirkungskreises der Ver-

bandsgemeinde beschließen.“ 

Weiterhin wird ein neuer zweiter Satz eingefügt. 

„Satz 1 gilt nicht in Angelegenheiten nach § 26 Abs. 

2 Satz 2 Nrn. 4 – 8 KVG LSA.“ 

 

Der § 10 – Einwohnerversammlung wird neu ein-

gefügt. 

(1) Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten 
der Verbandsgemeinde können die 
Einwohner auch durch Einwohnerversammlungen 
unterrichtet werden. Der Verbands- 
gemeindebürgermeister beruft die Einwohnerver-
sammlungen ein. Er setzt die 
Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der 
Veranstaltung fest. Die Einladung ist 
gemäß § 13 Abs. 5 bekanntzumachen und soll 14 
Tage vor Beginn der Veranstaltung 
erfolgen. Ei Einladungsfrist kann bei besonderer 
Dringlichkeit auf drei Tage verkürzt 
werden. 
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(2) Die Einwohnerversammlungen können auf 
Teile des Verbandsgemeindegebietes 
beschränkt werden. 
(3)  Der Verbandsgemeindebürgermeister unter-
richtet den Verbandsgemeinderat in seiner 
nächsten Sitzung über den Ablauf der Einwohner-
versammlung und die wesentlichen 
Ergebnisse. 
 

Aus § 10 Ehrenbürgerschaft, Ehrenbezeichnung 

wird § 11. 

Aus § 11 Öffentliche Bekanntmachungen wird § 12 

Aus § 12 Sprachliche Gleichstellung wird § 13. 

Aus § 13 Inkrafttreten wird § 14. 

Im § 14 wird in der Überschrift das Wort „Außer-

krafttreten“ eingefügt. 

 

 

Im Abs. 2 wird das Datum 10.05.2021 durch das 

Datum 28.09.2021 ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

Die erste Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer 

öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Güsten, den 23.02.2026 

 

 

gez. Marcus Glaß  (Dienstsiegel)  

stellv. Verbandsgemeindebürgermeister 

 

 

 

 

Entschädigungssatzung  

der Verbandsgemeinde Saale-Wipper für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher 

Tätigkeit Berufene sowie für den Verbandsgemeindebürgermeister 
 

Gemäß §§ 8, 35 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunal-

verfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 17.06.2014 (GVBI. LSA 2014, S. 288), in der 

derzeit geltenden Fassung i.V.m. der Verordnung 

über die Entschädigung bei ehrenamtlicher Tätig-

keit in den Kommunen (KomEVO) vom 

29.05.2019 (GVBL. LSA S. 116), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 12.06.2024 (GVBl. LSA S. 

165) und den § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 und 2 und § 8 

Kommunalbesoldungs-verordnung (KomBesVO) 

vom 13.06.2022 (GVBI. LSA S. 131), in der der-

zeit geltenden Fassung, hat der Verbandsgemein-

derat der  

 

Verbandsgemeinde Saale-Wipper in seiner Sit-

zung am 18.02.2026 folgende Entschädigungssat-

zung beschlossen: 

§ 1 

Grundsätze 

Die Verbandsgemeinde Saale-Wipper regelt mit 

dieser Satzung die Aufwandsentschädigung der in 

ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher 

Tätigkeit Berufenen sowie für den Verbandsge-

meindebürgermeister. 

 

 

§ 2 

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtli-

chen Mitglieder des Verbandsgemeinderates 

der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und sei-

ner Ausschüsse 

 

(1) Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Ver-

bandsgemeinderates wird die Aufwands-

entschädigung ausschließlich in Form ei-

nes monatlichen Pauschalbetrages in 

Höhe von 155 EUR gewährt.  

(2) Einem sachkundigen Einwohner, der zum 

Mitglied eines beratenden Ausschusses 

bestellt wurde, wird die Aufwandsentschä-

digung ausschließlich in Form von Sit-

zungsgeld in Höhe von 21,00 EURO je 

Ausschusssitzung und Tag gewährt. 

(3) Über die pauschale Aufwandsentschädi-

gung für ehrenamtliche Mitglieder des Ver-

bandsgemeinderates gemäß § 2 Abs. 1 

hinaus wird eine zusätzliche Aufwandsent-

schädigung  

a) für den Vorsitzenden des Verbandsge-

meinderates in Höhe von 124 EUR, 

b) für den Vorsitzenden einer Fraktion in 

Höhe von 124 EUR, 

c) für den Vorsitzenden der beratenden 

Ausschüsse in Höhe von jeweils 124 EUR 

gewährt.       
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(4) Die Zahlung der pauschalen Aufwandsent-

schädigung erfolgt am ersten Tag des Mo-

nats im Voraus; die Zahlung des Sitzungs-

geldes erfolgt vierteljährlich am Ende des 

Quartals. 

(5) Wird das Ehrenamt oder die sonstige eh-

renamtliche Tätigkeit länger als 3 Monate 

ununterbrochen nicht ausgeübt, entfällt 

der Anspruch auf Zahlung der pauschalen 

Aufwandsentschädigung für die über drei 

Monate hinausgehende Zeit.  

(6) Im Falle der Verhinderung des Vorsitzen-

den des Verbandsgemeinderates, des 

Vorsitzenden eines Ausschusses bzw. des 

Vorsitzenden einer Fraktion für einen zu-

sammenhängenden Zeitraum von mehr  

 

als drei Monaten wird dem Stellvertreter für 

die über drei Monate hinausgehende Zeit 

eine Aufwandsentschädigung in Höhe der-

jenigen des Vertretenden gewährt. 

Die Aufwandsentschädigungen dürfen, 

auch soweit sie im Vertretungsfall neben-

einander gewährt werden, insgesamt die 

Höhe derjenigen des Vertretenden nicht 

übersteigen. Die Aufwandsentschädigung 

für den Vertretungsfall wird nachträglich 

am ersten Tag des folgenden Monats ge-

zahlt.    

(7) Entsteht oder fällt der Anspruch während 
eines Kalendermonats, wird die pauschale 
Aufwandsentschädigung für jeden Tag, an 
dem kein Anspruch besteht, um ein Drei-
ßigstel vermindert. 

 

§ 3 

Aufwandsentschädigung für den Verbandsge-

meindebürgermeister 

(1) Der Verbandsgemeindebürgermeister er-

hält eine monatliche pauschale Aufwands-

entschädigung von 250 EUR.   

(2) Die Zahlung der pauschalen Aufwandsent-

schädigung erfolgt am ersten Tag des Mo-

nats im Voraus. 

(3) Die Aufwandsentschädigung entfällt, wenn 

der Verbandsgemeindebürgermeister un-

unterbrochen länger als drei Monate seine 

Dienstgeschäfte nicht führt, mit Ablauf des 

dritten auf den Beginn der Nichtwahrneh-

mung der Dienstgeschäfte folgenden Ka-

lendermonats; Erholungsurlaub bleibt au-

ßer Betracht. Bei einem Verbot der Füh-

rung der Dienstgeschäfte oder bei vorläufi- 

 

 

 

ger Dienstenthebung entfällt die Auf-

wandsentschädigung mit Ablauf des Ta-

ges, an dem dem Beamten das Verbot der 

Führung der Dienstgeschäfte oder die vor-

läufige Dienstenthebung mitgeteilt wird. 

 

§ 4 

Ersatz des Verdienstausfalls 

(1) Neben der Aufwandsentschädigung be-

steht Anspruch auf Ersatz des durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der 

sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit ent-

standenen Verdienstausfall.  

Erwerbstätigen Personen wird auf Antrag 

der tatsächlich entstandene und nachge-

wiesene entgangene Arbeitsverdienst er-

setzt.  

Selbständigen wird auf Antrag der durch 

die ehrenamtliche Tätigkeit entstandene  

 

und glaubhaft gemachte Verdienstausfall 

in Form eines pauschalen Stundensatzes 

in Höhe von 32,00 EURO ersetzt. 

(2) Der auf den entgangenen Arbeitsverdienst 

entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozial-

versicherung wird erstattet, soweit dieser 

zu Lasten des Entschädigungsberechtig-

ten an den Sozialversicherungsträger ab-

geführt wird. 

 

§ 5 

Auslagenersatz 

Notwendige Auslagen werden frühestens im auf 

die Entstehung folgenden Monat auf Antrag erstat-

tet. Dem Antrag sind Belege beizufügen.  

 
§ 6 

Reisekostenvergütung 

(1) Den in ein Ehrenamt oder sonstiger ehren-

amtlicher Tätigkeit Berufene wird die Rei-

sekostenvergütung nach den für haupt-

amtliche Beamte des Landes geltenden 

Grundsätzen gewährt.  

 

(2) Aufwendungen für Dienstreisen am 

Dienst- oder Wohnort sind grundsätzlich 

nach § 35 Abs. 3 KVG LSA mit der Zahlung 

der Aufwandsentschädigung abgegolten.  

Dies gilt nicht für Kosten für Dienstreisen 

außerhalb des Dienst- oder Wohnortes, für 

Fahrtkosten zum Sitzungsort, höchstens 

jedoch in Höhe der Kosten von der Woh-

nung zum Sitzungsort und zurück, sowie  
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für Kosten für Fahrten im Zuständigkeits-

bereich der Vertretung, soweit diese in der 

Ausübung des Mandats begründet sind 

und mit Zustimmung des Vorsitzenden der 

Vertretung oder eines Ausschusses erfol-

gen.  

Die Zustimmung wird nur für den jeweili-

gen Einzelfall erteilt und steht unter dem 

Vorbehalt, dass entsprechende Haushalts-

mittel zur Verfügung stehen.  

Zur Nachweisführung erfolgt die Zustim-

mung des Vorsitzenden schriftlich oder 

elektronisch. 

 

§ 7 

Ersatz von Sachschäden 

Für den Ersatz von Sachschäden der in ein Ehren-

amt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Be-

rufenen wird die Sachschadensrichtlinie (RdErl. 

des MF vom 02.11.2012, MBL.LSA S. 585) ange-

wendet. 

 

 

§ 8 

Steuerliche Behandlung 

Der Erlass des Ministeriums der Finanzen über die 

steuerliche Behandlung von Entschädigungen, die 

den ehrenamtlichen Mitgliedern kommunaler Ver-

tretungen gewährt werden (Erl. des MF vom 

09.11.2010, MBl. LSA S. 638, geändert durch Er-

lass des MF vom 31.03.2022, MBl. LSA S. 302) fin-

det in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.  

 

§ 9 

Sprachliche Gleichstellung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 

Satzung werden verallgemeinernd verwendet und 

beziehen sich auf alle Geschlechter. 

 

§ 10 

Rundungsvorschrift 

Beträge hinter dem Koma sind wie folgt zu runden: 

a) 0-49 Cent sind auf volle EURO nach unten 

abzurunden, 

b) 50-99 Cent sind auf volle EURO nach oben 

aufzurunden. 

 

§ 11  

Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung 

rückwirkend zum 01.02.2026 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung in der Fas-

sung vom 25.09.2014 mit allen Änderungs-

satzungen, außer Kraft. 

 

Güsten, den 23.02.2026 

 

 

gez. Marcus Glaß - Siegel - 

stellvertretender      
Verbandsgemeindebürgermeister
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B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Güsten 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Güsten zum 31.12.2015 

Der Stadtrat der Stadt Güsten hat in der Sitzung am 24.02.2026 mit Beschluss Nr. GÜ 086/2025 den geprüften 

und durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigten Jahresabschluss der Stadt Güsten zum 31.12.2015 be-

schlossen.  

Gemäß § 118 Abs. 1 in Verbindung mit § 120 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sach-

sen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) in der derzeit geltenden Fassung wird hiermit der Jah-

resabschluss der Stadt Güsten zum 31.12.2015 wie beigefügt, öffentlich bekanntgegeben.  

Der Jahresabschluss des Jahres 2015 der Stadt Güsten liegt in der Zeit  

 

vom 27.02.2026 bis 27.03.2026 

 

in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper in Güsten, Platz der Freundschaft 1 (Rathaus Anbau), Zimmer 2.2. 

zur Einsichtnahme zu den üblichen Sprech- und Öffnungszeiten wie folgt öffentlich aus.  

 

Montag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

Dienstag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

Mittwoch    geschlossen  

Donnerstag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Freitag     9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

 

Güsten, den 25.02.2026 

 

 

gez. Michael Kruse       ( - Dienstsiegel - )  

Bürgermeister  

Stadt Güsten 
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Gemeinde Ilberstedt 
 

Beschluss über den 2. Entwurf und die öffentliche Auslegung der 3. Änderung des  

B-Planes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“  

(Beschl.-Nr. IL 068/2026) 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt billigt den 2. Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ sowie die Begründung mit dem Umweltbericht in der vorliegenden 

Fassung. Der Gemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des 2. Entwurfes 

sowie der Begründung mit dem Umweltbericht. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt 

der Verbandsgemeinde Saale-Wipper bekannt gemacht. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange über den 2. Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/95 

„Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ sowie über die Änderung des Verfahrens informiert und zur Abgabe einer 

Stellungnahme aufgefordert. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl Mitglieder: 11 

Anwesende Mitglieder:               8 

Befangen:                                  --    

Ja-Stimmen:                               6 

Nein-Stimmen:                           -- 

Enthaltungen:                             2 

 

 

18.02.2026 

Datum der Ausfertigung 

  

 

gez. Lothar Jänsch                                           ( - Dienstsiegel -) 

Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des 2. Entwurfes der 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ in Ilberstedt 

(Teilaufhebung) 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt hat mit Beschluss vom 25.03.2014 den Beschluss zur Aufhebung 

eines Teiles des Bebauungsplanes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ in Ilberstedt beschlossen. 

Grund der Aufhebung war, dass bei der TÖB-Beteiligung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/95 die 

Stellungnahmen ergaben, dass der restliche Bebauungsplan aufgehoben werden soll. Des Weiteren plante 

die Gemeinde Ilberstedt mit Gewerbegebietsflächen an das Gewerbegebiet „Bernburg West“ am Autobahn-

kreuz A 14/A 36 (ehemals B 6n) anzuschließen. Auch deshalb wurde es notwendig, bestehende und nicht 

genutzte ausgewiesene Gewerbegebietsflächen zurückzunehmen.  

 

 

 



Saale-Wipper-Bote Nr. 2/2026 vom 26. Februar 2026 

41 

 

 

Im Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen TÖB-Beteiligung wurde die Trägerbeteiligung 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 1. Entwurf der 3. Änderung des B-Planes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahn-

spitze“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung durchgeführt.  

 

Da der Bebauungsplan bereits zwei Änderungen durchlaufen hat, wurde die Teilaufhebung als 3. Änderung 

bezeichnet. 

Nach Auswertung der Stellungnahmen zum 1. Entwurf und nach erneuter Prüfung wurde nun das Verfahren 

wieder geändert und eine Umweltprüfung mit Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

Die Ausweisung im vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde erfolgt bereits 

als landwirtschaftliche Fläche. 

In der Sitzung des Gemeinderates am 17.02.2026 wurde der vorliegende 2. Entwurf der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ und die Begründung mit dem Umweltbericht 

gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung beschlossen. Gleichzeitig hat der Gemein-

derat beschlossen, dass die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs.2 BauGB durchgeführt werden soll. 

Das Plangebiet ist der Anlage beigefügt. 

Der 2. Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“  und die 

Begründung mit dem Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Betei-

ligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung zum 1. Entwurf gemäß § 4 Abs. 2 BauGB können gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

 

02.03.2026 bis einschließlich 07.04.2026 

auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Saale-Wipper unter 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html eingesehen werden. 

Die Auslegung der Planunterlagen in Papierform erfolgt in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper in 39439 

Güsten, Platz der Freundschaft 1 im Sitzungssaal  

 

Montag                     09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Dienstag                   09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Mittwoch                   geschlossen 

Donnerstag              09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Freitag                     09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

und im Bürgerbüro Alsleben (Saale), Fachbereich Bau in 06425 Alsleben (Saale), Markt 1 

 

Dienstag                 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Donnerstag              09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 

lediglich als ein ergänzendes Informationsangebot. 

Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung: 

- 2. Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/95 „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ 

- 2. Entwurf der Begründung mit dem Umweltbericht zur 3. Änderung des B-Planes Nr. 1/95 

  „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ 

 

 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html
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Stellungnahmen aus der TÖB-Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB: 

- des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 17.01.2024 und 07.07.2025 
- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt vom 24.01.2024 und 10.07.2025  
- des Salzlandkreises vom 05.02.2024 und 21.07.2025 
-  

Umweltbezogene Informationen 

Neben dem Planentwurf sind zu folgenden Themenblöcken Dokumente verfügbar, die umweltbezogene In-

formationen enthalten: 

+    Tiere und Pflanzen:  

            - Umweltbericht  

-  Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zu Beeinträchtigung von Wildbestand  

   und Rückschnitt von Bäumen und Sträucher 

+    Fläche und Boden: 

            - Umweltbericht 

            - Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergwesen mit Angaben zum  

              Bergwerk, dem Einwirkungsbereich und dem Bodenschatz (Kali- und  

              Steinsalz) 

-Stellungnahme ALFF Anhalt mit Angaben zu Flurneuordnungsverfahren, welche jedoch    

             nicht betroffen bzw. abgeschlossen sind 

-Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zum Bergwerk, dem Einwirkungsbereich 

und dem Bodenschatz (Salz) sowie Flurbereinigungsverfahren 

+    Wasser: 

            - Umweltbericht 

+    Landschaft: 

           - Umweltbericht 

+    Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung 

            - Umweltbericht 

            - Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zum Bergschadensgebiet durch  

             untertägigen Salzabbau (Senkungen) 

 
      

Während der Auslegungsfrist können von jedermann die Planunterlagen eingesehen und Stellungnahmen 

zum Entwurf bei der Verbandsgemeinde Saale-Wipper schriftlich oder mündlich während der Dienststunden 

zur Niederschrift sowie per E-Mail an info@saale-wipper.de vorgebracht werden. Termine zur Einsichtnahme 

können telefonisch vereinbart werden. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wird daraufhin gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 

deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleit-

plans nicht von Bedeutung ist. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der 

Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 

6 Abs. 1c Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) werden die Daten im Rahmen des Verfahrens für die 

gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht ihnen gegenüber genutzt. 

 

Ilberstedt, den 26.02.2026 

 

 

gez. Lothar Jänsch 

Bürgermeister                                                       - Siegel - 

 

mailto:info@saale-wipper.de
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Beschluss über den 2. Entwurf und öffentliche Auslegung der 4. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 2 „Hinter den Gärten“  

(Beschl.-Nr. IL 067/2026) 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt billigt den 2. Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 

„Hinter den Gärten“ sowie die Begründung mit dem Umweltbericht in der vorliegenden Fassung. Der Gemein-

derat beschließt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des 2. Entwurfes sowie der Begründung 

mit dem Umweltbericht. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung werden im Amtsblatt der Verbandsge-

meinde Saale-Wipper bekannt gemacht. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange über den 2. Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ 

sowie die Änderung des Verfahrens informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl Mitglieder:  11 

Anwesende Mitglieder:               8 

Befangen:                                   --    

Ja-Stimmen:                               6 

Nein-Stimmen:                            2 

Enthaltungen:                             -- 

 

18.02.2026 

Datum der Ausfertigung 

  

 

gez. Lothar Jänsch                                           ( - Dienstsiegel -) 

Bürgermeister 

 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des 2. Entwurfes der 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ in Ilberstedt (Teilaufhebung) 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilberstedt hat mit Beschluss vom 14.12.2021 die Aufhebung eines Teiles des 

Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ in Ilberstedt beschlossen. 

Grund der Aufhebung war, dass die verfolgte Zielstellung, Baurecht für die Errichtung von Ein- und Zweifami-

lienhäusern auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen zu schaffen, im beabsichtigten Umfang nicht er-

folgt ist. Der größte Teil des Gebiets ist nicht erschlossen. 

Im Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen TÖB-Beteiligung wurde die Trägerbeteiligung 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum 1. Entwurf der 4. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ im verein-

fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung durchgeführt.  

Da der Bebauungsplan bereits drei Änderungen durchlaufen hat, wurde die Teilaufhebung als 4. Änderung 

bezeichnet. 

Nach Auswertung der Stellungnahmen zum 1. Entwurf und nach erneuter Prüfung wurde nun das Verfahren 

wieder geändert und eine Umweltprüfung mit Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

Die Ausweisung im vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde erfolgt bereits 

als landwirtschaftliche Fläche. 
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In der Sitzung des Gemeinderates am 17.02.2026 wurde der vorliegende 2. Entwurf der 4. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ und die Begründung mit dem Umweltbericht gebilligt und gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung beschlossen. Gleichzeitig hat der Gemeinderat beschlossen, 

dass die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 BauGB durch-

geführt werden soll. 

Das Plangebiet ist der Anlage beigefügt. 

Der 2. Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“  und die Begründung mit dem 

Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 

1 BauGB und der Beteiligung zum 1. Entwurf gemäß § 4 Abs. 2 BauGB können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 

der Zeit 

 

02.03.2026 bis einschließlich 07.04.2026 

 

auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Saale-Wipper unter 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html eingesehen werden. 

 

Die Auslegung der Planunterlagen in Papierform erfolgt in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper in 39439 

Güsten, Platz der Freundschaft 1 im Sitzungssaal  

 

Montag                      09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Dienstag                    09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Mittwoch                    geschlossen 

Donnerstag               09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Freitag                      09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

und im Bürgerbüro Alsleben (Saale), Fachbereich Bau in 06425 Alsleben (Saale), Markt 1 

 

Dienstag                  09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Donnerstag               09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 

lediglich als ein ergänzendes Informationsangebot. 

 

Nachfolgende Unterlagen sind Bestandteil der öffentlichen Auslegung: 

- 2. Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ 

- 2. Entwurf der Begründung mit dem Umweltbericht zur 4. Änderung des B-Planes Nr. 2 

  „Hinter den Gärten“ 

 

Stellungnahmen aus der TÖB-Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB: 

- des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 09.07.2025 
- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt vom 24.01.2024 und 10.07.2025  
- des Salzlandkreises vom 05.02.2024 und 21.07.2025 

 

 

https://www.saale-wipper.de/de/bekanntmachungen.html
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Umweltbezogene Informationen 

Neben dem Planentwurf sind zu folgenden Themenblöcken Dokumente verfügbar, die umweltbezogene In-

formationen enthalten: 

+    Tiere und Pflanzen: 

- Umweltbericht  
- Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zu Beeinträchtigung von Wildbestand  

und Rückschnitt von Bäumen und Sträucher 

+    Fläche und Boden: 

            - Umweltbericht 

            - Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergwesen mit Angaben zum  

              Bergwerk, dem Einwirkungsbereich und dem Bodenschatz (Steinsalz) 

- Stellungnahme ALFF Anhalt mit Angaben zu einem Flurneuordnungsverfahren, welches jedoch 

bereits abgeschlossen ist 

- Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zum Bergwerk, dem Einwirkungsbereich 

und dem Bodenschatz (Salz) sowie Flurbereinigungsverfahren 

+    Wasser: 

           - Umweltbericht 

+    Landschaft: 

            - Umweltbericht 

+    Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung 

           - Umweltbericht 

           - Stellungnahme des Salzlandkreises mit Angaben zum Bergschadensgebiet durch  

             untertägigen Salzabbau (Senkungen) 

      

Während der Auslegungsfrist können von jedermann die Planunterlagen eingesehen und Stellungnahmen 

zum Entwurf bei der Verbandsgemeinde Saale-Wipper schriftlich oder mündlich während der Dienststunden 

zur Niederschrift sowie per E-Mail an info@saale-wipper.de vorgebracht werden. Termine zur Einsichtnahme 

können telefonisch vereinbart werden. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB wird daraufhin gewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 

deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleit-

plans nicht von Bedeutung ist. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der 

Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 

6 Abs. 1c Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) werden die Daten im Rahmen des Verfahrens für die 

gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht ihnen gegenüber genutzt. 

 

 

Ilberstedt, den 26.02.2026 

 

 

gez. Lothar Jänsch 

Bürgermeister                                                       - Siegel - 

 

mailto:info@saale-wipper.de
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Entschädigungssatzung 

für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates und die sachkundigen Einwohner in 

den beratenden Ausschüssen des Gemeinderates der Gemeinde Ilberstedt 
 

Aufgrund des § 12 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. den §§ 8,35 

und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunal-verfassungsgesetz 

des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 

17.06.2014 (GVBl. LSA 288), zuletzt geändert 

durch das Gesetz vom 16.05.2024 (GVBl. LSA S. 

128, 132) i.V.m. der Verordnung über die Entschä-

digung bei ehrenamtlicher Tätigkeit in den Kommu-

nen (KomEVO) vom 29.05.2019 (GVBl. LSA S. 

116), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

12.06.2024 (GVBl. LSA S. 165) hat der Gemeinde-

rat der Gemeinde Ilberstedt in seiner Sitzung am 

17.02.2026 folgende Entschädigungssatzung be-

schlossen: 

 

§ 1 

Grundsätze 

Die Gemeinde Ilberstedt regelt mit dieser Satzung 

die Aufwandsentschädigung der in ein Ehrenamt 

oder zu sonstiger ehrenamtlichen Tätigkeit Berufe-

nen.  

 

§ 2 

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtli-

chen Mitglieder des Gemeinderates der Ge-

meinde Ilberstedt und seiner Ausschüsse 

(1) Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Ge-

meinderates wird die Aufwandsentschädi-

gung ausschließlich in Form eines monat-

lichen Pauschalbetrages in Höhe von 

68,00 EURO gewährt. 

(2) Einem sachkundigen Einwohner, der zum 

Mitglied eines beratenden Ausschusses 

bestellt wurde, wird die Aufwandsentschä-

digung ausschließlich in Form von Sit-

zungsgeld in Höhe von 21,00 EURO je 

Ausschusssitzung und Tag gewährt. 

(3) Dem Vorsitzenden eines Ausschusses des 

Gemeinderates der Gemeinde Ilberstedt, 

soweit der Vorsitz nicht dem Bürgermeister 

obliegt, wird über die pauschale Aufwands-

entschädigung im Sinne des § 2 Abs. 1 

hinaus eine zusätzlich monatliche Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 50,00 

EURO gewährt. 

(4) Dem Vorsitzenden einer Fraktion des Ge-

meinderates der Gemeinde Ilberstedt wird 

über die pauschale Aufwandsentschädi-

gung im Sinne des § 2 Abs. 1 hinaus eine 

zusätzliche monatliche Aufwandsentschä-

digung in Höhe von 50,00 EURO gewährt. 

(5) Die Zahlung der pauschalen Aufwandsent-

schädigung erfolgt am ersten Tag des Mo-

nats im Voraus; die Zahlung des Sitzungs-

geldes erfolgt vierteljährlich am Ende des 

Quartals. 

(6) Wird das Ehrenamt oder die sonstige eh-

renamtliche Tätigkeit länger als 3 Monate 

ununterbrochen nicht ausgeübt, entfällt 

der Anspruch auf Zahlung der pauschalen 

Aufwandsentschädigung für die über drei 

Monate hinausgehende Zeit.  

(7) Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden 

eines Ausschusses des Gemeinderates Il-

berstedt bzw. des Vorsitzenden einer Frak-

tion des Gemeinderates Ilberstedt für ei-

nen zusammenhängenden Zeitraum von 

mehr als drei Monate wird dem Stellvertre-

ter für die über drei Monate hinausge-

hende Zeit eine Aufwandsentschädigung 

in Höhe derjenigen des Vertretenen ge-

währt. 

Die Aufwandsentschädigung des Vertrete-

nen wird um den gleichen Betrag gekürzt. 

Die Aufwandsentschädigungen dürfen, 

auch soweit sie im Verhinderungsfall ne-

beneinander gewährt werden, insgesamt 

die Höhe derjenigen des Vertretenen nicht 

übersteigen. Die Aufwandsentschädigung 

wird nachträglich gezahlt. 

 

§ 3 

Aufwandsentschädigung für den ehrenamtli-

chen Bürgermeister 

(1) Der ehrenamtliche Bürgermeister erhält 

eine monatliche pauschale Aufwandsent-

schädigung von 1.140,00 Euro.      

(2) Die Zahlung der pauschalen Aufwandsent-

schädigung für den ehrenamtlichen Bür-

germeister erfolgt zum ersten eines Mo-

nats im Voraus. 

(3) Im Fall der Verhinderung des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters für einen zusammen-

gehörenden Zeitraum von mehr als einem 

Monat wird dem Stellvertreter für die über 

einen Monat hinausgehende Zeit eine Auf-

wandsentschädigung bis zur Höhe derjeni-

gen des Vertretenen gewährt. Die Auf- 

wandsentschädigungen dürfen, auch so-

weit sie im Vertretungsfall nebeneinander 

gewährt werden, insgesamt die Höhe der-

jenigen des Vertretenen nicht übersteigen.  
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Die Aufwandsentschädigung für den Ver-

tretungsfall wird nachträglich gezahlt. 

(4) Übt der ehrenamtliche Bürgermeister sein 

Ehrenamt länger als einen Monat ununter-

brochen nicht aus, entfällt der Anspruch 

auf Zahlung einer pauschalen Aufwands-

entschädigung für die über einen Monat 

hinausgehende Zeit.  

Entsteht oder entfällt der Anspruch wäh-

rend eines Kalendermonats, so wird die 

Aufwandsentschädigung für jeden Tag, an 

dem kein Anspruch besteht, um ein Drei-

ßigstel vermindert. 

 

§ 4 

Ersatz des Verdienstausfalls 

(1) Neben der Aufwandsentschädigung be-

steht Anspruch auf Ersatz des durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der 

sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeit ent-

standenen Verdienstausfall.  

Erwerbstätigen Personen wird auf Antrag 

der tatsächlich entstandene und nachge-

wiesene entgangene Arbeitsverdienst er-

setzt.  

Selbständigen wird auf Antrag der durch 

die ehrenamtliche Tätigkeit entstandene 

und glaubhaft gemachte Verdienstausfall 

in Form eines pauschalen Stundensatzes 

in Höhe von 32,00 EURO ersetzt. 

(2) Der auf den entgangenen Arbeitsverdienst 

entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozial-

versicherung wird erstattet, soweit dieser 

zu Lasten des Entschädigungsberechtig-

ten an den Sozialversicherungsträger ab-

geführt wird. 

 

§ 5 

Auslagenersatz 

Notwendige Auslagen werden frühestens im auf 

die Entstehung folgenden Monat auf Antrag erstat-

tet. Dem Antrag sind Belege beizufügen.  

 

§ 6 

Reisekostenvergütung 

(1) Den in ein Ehrenamt oder sonstiger ehren-

amtlicher Tätigkeit Berufene wird die Rei-

sekostenvergütung nach den für haupt-

amtliche Beamte des Landes geltenden 

Grundsätzen gewährt.  

 

(2) Aufwendungen für Dienstreisen am 

Dienst- oder Wohnort sind grundsätzlich 

nach § 35 Abs. 3 KVG LSA mit der Zahlung 

der Aufwandsentschädigung abgegolten.  

 

Dies gilt nicht für Kosten für Dienstreisen 

außerhalb des Dienst- oder Wohnortes, für 

Fahrtkosten zum Sitzungsort, höchstens 

jedoch in Höhe der Kosten von der Woh-

nung zum Sitzungsort und zurück, sowie 

für Kosten für Fahrten im Zuständigkeits-

bereich der Vertretung, soweit diese in der 

Ausübung des Mandats begründet sind 

und mit Zustimmung des Vorsitzenden der 

Vertretung oder eines Ausschusses erfol-

gen.  

Die Zustimmung wird nur für den jeweili-

gen Einzelfall erteilt und steht unter dem 

Vorbehalt, dass entsprechende Haushalts-

mittel zur Verfügung stehen.  

Zur Nachweisführung erfolgt die Zustim-

mung des Vorsitzenden schriftlich oder 

elektronisch.  

 

§ 7 

Ersatz von Sachschäden 

Für den Ersatz von Sachschäden der in ein Ehren-

amt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Be-

rufenen wird die Sachschadensrichtlinie (RdErl. 

des MF vom 02.11.2012, MBL.LSA S. 585) ange-

wendet.  

 

§ 8 

Steuerliche Behandlung 

Der Erlass des Ministeriums der Finanzen über die 

steuerliche Behandlung von Entschädigungen, die 

den ehrenamtlichen Mitgliedern kommunaler Ver-

tretungen gewährt werden (Erl. des MF vom 

09.11.2010, MBl. LSA S. 638, geändert durch Er-

lass des MF vom 31.03.2022, MBl. LSA S. 302) fin-

det in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.  

 

§ 9 

Sprachliche Gleichstellung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 

Satzung werden verallgemeinernd verwendet und 

beziehen sich auf alle Geschlechter. 

 

§ 10 

Rundungsvorschrift 

Beträge hinter dem Koma sind wie folgt zu runden: 

a) 0-49 Cent sind auf volle EURO nach unten 

abzurunden, 

 

b) 50-99 Cent sind auf volle EURO nach oben 

aufzurunden. 
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§ 11  

Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung 

rückwirkend zum 01.02.2026 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung in der Fas-

sung vom 29.07.2014 mit allen Änderungs-

satzungen, außer Kraft. 

 

 

Ilberstedt, den 23.02.2026  

 

 

gez. Lothar Jänsch - Siegel - 

Bürgermeister                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
Herausgeber und Herstel-
lung:  
Erscheinungsweise: 
Bezug: 
 

 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper 
nach Bedarf 
Fachbereiche Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Platz der Freundschaft 1, 39439 
Güsten 

Die Verbandsgemeinde Saale-Wipper ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den 
Verbandsgemeindebürgermeister Herrn Jan Ochmann. 

 


